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Prüfungsordnung
zum einjährig-freiwilligen Dienst.

1. Gegenstände der Prüfung.

81.

Die zur Prüfung Zugelassenen werden in Sprachen und in Wisseuschaften geprüft.

Die sprachliche Prüfung erstreckt sich, neben der deutschen, auf zwei fremde Sprachen, wobei

dem Prüfling die Wahl gelassen wird zwischen dem Lateinischen, Griechischen, Französischen und

Englischen.

Die wissenschaftliche Prüfung umfaßt Geographie, Geschichte, Deutsche Literatur, Mathematik

und Naturwissenschaften.

8 2.

Hinsichtlich der einzelnen Prüfungsgegenstände werden nachstehende Anforderungen gestellt:

a) Sprachen.

In der deutschen Sprache muß der Prüfling die erforderliche Uebung und Gewandt—

heit besitzen, um sich, mündlich und schriftlich, ohne grammatikalische oder logische Fehler, so

auszudrilcken, wie man es von einem jnngen Manue seines Alters, der auf Bildung Auspruch

macht, verlangen kann.

In den beiden alten Sprachen genügt, insofern in denselben nach § 1 geprüft

wird, die Kenntniß der Hauptregeln aus der Kasus-, Tempus= und Moduslehre, die Fähig-

keit, einen leichteren Abschnitt aus einem Prosaiker Julius Caesar, Cicero, l#avins, Neno-

phon), sowie leichtere Dichterstellen im epischen Versmaß, mit Aushülfe für einzelne seltener

vorkommende Vokabeln, sonst aber mit Sicherheit und Geläufigkeit zu übersetzen, auch über

die vorkommenden Formen und die einschlagenden grammatikalischen Regeln Auskunft zu geben.

Daneben wird für das Lateinische die Uebersetzung eines leichten deutschen Diktates ohne

wesentliche Verstöße gegen die grammatikalischen Regeln verlangt.

In den beiden neueren Sprachen wird erfordert: neben richtiger Anssprache und

Kenntniß der wichtigeren grammatikalischen Regeln die Fähigkeit, prosaische Schriften von



— 240 —

mittlerer Schwierigkeit (im Französischen beispielsweise Voltaire's Charles XII, Barthélémy's

voyage du jeune Anacharsis, Fénélon's Télémaque, Michaud's histoire des croisades,

Ségur's histoire universelle, Pleetz Chrestomathie und dergleichen, im Englischen beispiels-

weise Coldsmith's Vicar of Wakefield, Walter Scott's tales of a grandfather, W. Irving'’s

sketch-book und dergleichen) mit einiger Leichtigkeit und Sicherheit in gebildeter Sprache

zu übersetzen, auch ein deutsches, leichtes Thema ohne erhebliche Verstöße gegen die Orto-

graphie, Wortstellung und Satzbildung in das Englische oder Französische zu übertragen.

b) In der Geographie: Kenntniß der Hauptsachen aus der mathematischen Geographie

(Stellung und Bewegung der Himmelskörper, Planetensystem, Fixsterne, Kometen, Mond= und

Sonnenfinsternisse, Erklärung der Jahres= und Tageszeiten, Eintheilung der Erde, Aequator,

Längen= und Breitengrade, Wendekreise, Zonen, Pole u. s. w.).

In der physischen und politischen Geographie: allgemeine Kenntniß der einzelnen Welt-

theile, der größeren Meere, Gebirge und Flüsse, sowie der Hauptländer und deren Haupt-

städte. Für Europa und vornehmlich für Deutschland speziellere Kenntniß der Meere, Meer-

busen und Meerengen, der Gebirgs= und Flußsysteme, der Hauptflüsse, ihrer Quellen, ihrer

Nebenflüsse und ihres Laufes durch verschiedene Länder, der an denselben belegenen größeren

Städte, sowie der bedeutenderen Eisenbahnen und Kanäle.

Ferner Kenntniß der einzelnen Staaten, ihrer größeren Städte und ihrer Lage nach der

Himmelsgegend.

c) In der Geschichte: Bekanntschaft mit den wesentlichsten Thatsachen aus der Geschichte der

Hauptkulturvölker, vornehmlich der Griechen und Römer. Genauere Kenntniß der deutschen

Geschichte, namentlich der Entstehung des deutschen Kaiserreichs, der deutschen Kaisergeschlechter,

der größeren Kriege von Karl dem Großen bis zur Gründung des neuen Deutschen Reichs

einschließlich und der Entwicklung der einzelnen deutschen Staaten, mit Berücksichtigung der

Geschichte des Landes, dem der Prüfling angehört. Bei der Prüfung in der Geschichte kommt

es weniger auf Jahreszahlen an, in welcher Beziehung die Kenntniß der hauptsächlichsten

Data hinreicht, als auf die Bekanntschaft mit dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen

Ereignisse miteinander stehen.

d) In der deutschen Literatur: Bekanntschaft mit den Grundzügen der deutschen Literatur,

insbesondere mit ihren Klassikern.

e) Mathematit: In der Arithmetik Fertigkeit in dem Gebrauch der bürgerlichen Rechnungs-

arten, einschließlich der Zius- und Gesellschaftsrechnung, im Rechnen mit positiven und nega-

tiven Zahlen, sowie in der Dezimalrechnung; Lösung von Gleichungen des ersten Grades mit

einer und mehreren unbekannten Größen; Potenziren und Radiziren bis zum zweiten Grade

mit bestimmten Zahlen und mit Buchstaben.
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In der Geometrie: Kenntniß der Plauimetrie bis einschließlich der Lehre vom Kreise

und aus der Stereometrie — der wichtigsten Formeln für die Körperberechnung.

s) In der Physik: Bekanntschaft mit der Lehre von den allgemeinen Eigenschaften der Körper

(Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit, Porosität, Schwere, Dichte und spezifisches

Gewicht, luftförmige und feste Körper), von der Wärme (Thermometer), vom Magnetismus

(Magnetnadel und Kompaß) und von der Elektrizität (Blitzableiter).

9) In der Chemie sowie in den bei l. nicht genannten Theilen der Physik werden nur die-

jeigen Prüflinge geprüft, welche solches verlangen, um durch Kenntnisse in der Chemie

mangelnde Kenntniß in anderen Zweigen zu ersetzen.

II. Verfahren bei der Prüfung.

83.

Die Leitung des gesammten Prüfungsgeschäfts steht dem Zivilvorsitzenden der Ober-Ersatz-

kommission zu.

84.

Die Prüfung erfolgt theils schriftlich, theils mündlich.

Die schriftliche Prüfung besteht:

a) in der Anfertigung eines deutschen Aufsatzes über ein Thema allgemeinen und nahe-

liegenden Inhalts (beispielsweise ein Sprüchwort, eine Sentenz, eine Erzählung aus

der Geschichte) oder über Gegenstände des öffentlichen Verkehrs (z. B. Eisenbahnen,

Post), der Landwirthschaft, des Handels, der Industrie und dergleichen;

b) in zwei schriftlichen Uebersetzungen in fremde Sprachen nach Wahl des Prüflings

El#;
c) in der Lösung einer Aufgabe aus der Arithmetik.

Für den deutschen Aufsatz erhält der Prüfling drei Aufgaben verschiedenartigen Inhalts,

unter denen ihm die Auswahl überlassen bleibt.

85.

Die Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden durch den Zivilvorsitzenden gestellt, der bei

Auswahl der Aufgaben die Mitwirkung der übrigen Kommissionsmitglieder in Anspruch zu nehmen

und ihre Vorschläge zu berücksichtigen hat.

Sofern der Vorsitzende die Aufgaben der Prüflinge nicht selbst, sondern durch den die Aus-

arbeitung derselben überwachenden Offizier oder Lehrer mittheilt, hat er sie diesem versiegelt zu

übergeben. Das Siegel darf erst beim Beginn der schriftlichen Prüfung geöffnet werden.
31
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g6.

Die schriftliche Prüfung findet unter Aufsicht statt. Zur Anfertigung des deutschen Aufsatzes

sind den Prüflingen vier Stunden, für die im § 4 unter b und c gedachten drei Arbeiten je eine

Stunde zu gewähren. Die Zeit, welche zum Diktiren der Aufgaben erforderlich ist, wird hierbei

nicht in Anrechnung gebracht. Die Benutzung von Hülfsmitteln und Versuche zu Täuschungen

haben die Ausschließung von der Prüfung zur Folge.

87.

Die bei der schriftlichen Prüfung gelieferten Arbeiten werden durch den Zivilvorsitzenden zur

Beurtheilung an die einzelnen Kommissionsmitglieder vertheilt, und zwar vorzugsweise an diejenigen,

denen die mündliche Prüfung in den betreffenden Gegenständen obliegt. Das Resultat ist unter

Vorlegung der gelieferten Prüfungsarbeiten der Kommission vorzutragen. Die den einzelnen Ar-

beiten zu ertheilenden Zensuren werden nöthigenfalls durch Mehrheitsbeschluß festgestellt.

Es steht jedem Kommissionsmitgliede zu, die Einsicht sämmtlicher Prüfungsarbeiten zu verlangen.

z8.
Die mündliche Prüfung, welche spätestens am Tage nach der schriftlichen Prüfung stattzufinden

hat, wird vor der versammelten Kommission abgehalten.

Die Prüfung in den einzelnen Gegenständen erfolgt durch die außerordentlichen Mitglieder der

Kommission nach deren unter Zustimmung des Zivilvorsitzenden getroffener Vereinbarung.

Daneben steht auch den ordentlichen Mitgliedern der Kommission das Recht zu, Fragen an

die Prüflinge zu stellen.

89.

Die mündliche Prüfung erfolgt in Abtheilungen von jedesmal höchstens zehn Prüflingen. Auf

die Prüfung jeder Abtheilung, welche vollzählig ist, sind — ausschließlich der für die Feststellung

des Ergebnisses erforderlichen Zeit (§ 11) — vier Stunden zu verwenden. Besteht die Abtheilung

aus weniger als zehn Prüflingen, so ist eine entsprechende Ermäßigung der Prüfungsdauer zulässig.

III. Entscheidung über den Ausfall der Prüfung.

8 10.

Wenn der Ausfall der schriftlichen Prüfung durchaus ungenügend ist, so werden die betreffenden

Prüflinge zurückgewiesen und nicht zur mündlichen Prüfung zugelassen — Es findet dies namentlich

statt, wenn der deutsche Aufsatz grobe orthographische oder grammatikalische Fehler enthält, oder

durch auffallenden Mangel an Zusammenhang und an Angemessenheit des Ausdrucks von vornherein

darthut, daß der Prüfling den erforderlichen Grad wissenschaftlicher Bildung nicht besitzt.
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8 11.

Die Feststellung des Ausfalles der schriftlichen und mündlichen Prüfung erfolgt für jede Ab-

theilung besonders, unmittelbar nachdem die mündliche Prüfung derselben stattgefunden hat.

8 12.

Bei der Entscheidung der Kommission ist vor Allem der Grundsatz maßgebend, daß die Berech-

tigung zum einjährig-freiwilligen Dienst uur jungen Lenten von Bildung zusteht. Bei gänz-

licher Unwissenheit in einem der obenbezeichneten Prüfungsgegenstände ist der Berechtigungsschein

also unbedingt zu versagen; er darf aber, selbst wenn die Prüfung in einzelnen Gegenständen unge-

nügend ausgefallen ist, ertheilt werden, sofern der betreffende Prüfling in anderen Gegenständen

mehr als genügend bestanden hat und sofern die Kommission nach dem Gesammtergebniß der Prüfung

der Ueberzeugung ist, daß der Prüfling nach seinen Kenntnissen und seiner Intelligenz den erforder-

lichen Grad allgemeiner Bildung besitzt.

Ist die Prüfung jedoch in drei Prüfungsgegenständen (jede Sprache als besonderer Prüfungs-

gegenstand berechnet) ungenügend ausgefallen, so darf der Berechtigungsschein nicht ertheilt werden.

 13.

Die Prüfungskommission trifft ihre Entscheidung durch Mehrheitsbeschluß.

An demselben dürfen nur diejenigen Mitglieder theilnehmen, welche der mündlichen Prüfung

ohne Unterbrechung beigewohnt haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

sitzenden.

8 14.

Den Prüflingen ist sofort nach Beschlußfassung der Kommission zu eröffnen, ob sie bestanden

haben oder nicht.

Die Entscheidung der Prüfungskommission ist eine entgültige; eine Berufung gegen dieselbe

findet nicht statt. «

§15.

Die Berechtigungsscheine sind den Prüflingen, welche bestanden haben, möglichst bald zuzu-

fertigen.

*)z—

Prüflinge, welche nicht bestanden haben, dürfen sich wiederholt zur Prüfung melden, voraus-

gesetzt, daß dieselbe noch vor dem 1 April des Kalenderjahres, in welchem sie das 20. Lebensjahr

vollenden, abgehalten werden kann.
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Mit dieser Maßgabe darf die Prüfung mehrmals wiederholt werden. Sie erstreckt sich in

jedem Falle nicht bloß auf diejenigen Gegenstände, in denen der Prüfling bei der vorhergehenden

Prüfung hinter den Anforderungen zurückgeblieben ist, sondern auf sämmtliche Prüfungsgegenstände

der §§ 1 und 2.

* 17.

Bei jeder Prüfung wird eine von sämmtlichen Mitgliedern der Kommission zu unterzeichnende

Verhandlung ausgenommen, aus welcher namentlich hervorgehen muß:

1. welche Mitglieder der Kommission mitgewirkt haben;

2. welche (nach ihrem vollständigen Namen, Wohnort und Geburtstag zu bezeichnende)

Prüflinge geprüft worden sind;

3. welche derselben die Prüfung bestanden und welche sie nicht bestanden haben.
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